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Hlanntrachung

mit Mißvergingen wird von Seite der Behörder

des langsame Jahren der Wagen in Wien bemerkt.

Es sind zwar vor einiger Zeit Verordnungen

gegen das schnelle fahren erschienen, damals waren
aber die Umstände ganz andern, und man hätte

von der Bildung der Antschen erwartet, daß sie
diese Verschiedenheit selbst ein gesehen hätten, ohne

erst durch gegenwärtige Bekanntmachung darauf

aufmerksahen gemacht zu werden. Früher war nämlich

das Strassenpflaster nur für die Fußgänger glatt

und eben, auf dem Fahrwege dagegen rauch und holze¬

richt, so daß schnelles Fähren nur die unangenehmsten

Wirkungen auf die ohnehen mitgenommenen Hintentheile

des höhern, vorzugsweise siegenden, sitzenden und rei

tenden Theiles der Bevolkerung hervorbringen konnte.in

auf welchen Überstände sich jene frühern Verbothe
bezogen. Ihren Grund hatten. Gegenwärtig aber, die

Pferde und Menschen gleich betheilt und dannach das

Fahrpflester glatter, der Gehweg aber helprichter

geworden ist als früher, ja durch die Wölkung

der Strassen in der Mitte, Regenwasser und Unrath

den Pferden aus dem Wege und dagegen den Fußgan
gern unter die Füße geleitet worden ist muß man

sich billig verwundern, daß noch immer so langsam

gefahren wird, als wirklich geschieht.

Eine solche Aufforderung soll sich jedoch nicht auf

alle Wagen ohne Unterschied erstrecken. Gesellschaft
wagen, Fracht = und Wirthschaftsführen haben ihren

bisherigen unschönen und lauchweiligen Gang be¬

So behalten. Sie kommen immer noch früh genug an

und da ihr Zweck mir Erwerb und Gewind ist, leide

Rücksichten höherer Art auf sie keine Anwendung
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Dagegen wird den Herrschaft kutschern zur Pflicht

gemacht, so schnell zu fahren, als das glatte Pflaster
es erlaubt gestattet eine Pflicht, welche man in Form

der Erlaubniß auch auf die Finker aus dehnen

will, da der männliche Theil der höhern Stände sich
ihrer bei höchst dringenden Anlaßen häufig zu

bedienen pflegt.
Solche Autscher sollten von selbst einsehen wie

kestbar die Zeit ausgezeichneten Personen von höhern
Ständen ist. Abgerechnet daß der mannliche Adel

von den Wettrennen und dem Gallopiren und Barrier

Bringen im Präter der weibliche durch zu vorkommend

Erfüllung ihrer Wünsche und Einfälle an Eile ge¬
wohnt ist und daher ungeduldig ist, verlieren

beide Geschlechter durch spätes Aufstehen, lange

Toilette, Soirnen u doch schon unendlich viele Zeit

so daß sie den übrig bleibenden kleinen Rest sich doppelt

zu Nutze machen müssen. Man will hier nicht in Ruhmung
bringen, wie unangenehm es für Personen höherer

Stände seyn müsse, auf der Strasse von Handwartern

Kaufleuter, Gold verleihern und dergleichen Plebeiere

gesehen zu werden, was beim Langsamfahren, tretz

alles Hinein drucken in die Wagenenken unter

meindlich ist, und in den Fußwandelnden leicht Erinnen

rungen auf frischt, die durch Verläugnen des Portions

Abwesenheit auf den Gütern - besonders in Ungarn oft nur lange und
mit vieler Muhe unterdrückt werde sind.

Noch unerläßlicher ist das Schnellfahren bei hohen

Brannten und Diplomaten. Diese Personen nämlich.

erzeugen ihre besten Gedanken nicht, wie der rehn

Pobel meint, durch langes Nachdanken und vieles

Überlegen, sondern im Wege des Genies durch rasche

Einfalle und augenblickliche Gedankenblitze. Wenn

nun ein solcher Staatsmann im Wagen sitzend von

einer solchen Ideen Improvisazion überfallen
wird, oder er sich eben zu einem Kölligen begaben
will, um die zu Hause über ihn gekommene Ideen

mitzutheilen, in Wirklichkeit zu setzen, so kann, wenn

er durch langsames Fahren auf der Strasse aufgehalten
wird leicht geschehen, daß er ankommend gar nicht

mehr weiß was er eigentlich gewollt hat und des

Schicksal eines Staates, ja eines ganzen Weltheils

kann durch findet sich durch einen albernen Kutscher
der höchsten Gefahr ausgesetzt

Es werden daher besondern die von solchen Mata¬

doren bewohnten aber vorzugs weise befahrenen

Platze und Strassen, als den sind: Herrangasse, Schauftet
gasse Burg = und Mich delsplatz als diesenigen beGprofen
zeichnet, wo die Pferde regelmäßig in Gaboppeader
schärfsten Trab zu setzen sind. Höchstens ist den Kut

schen erlaubt aus der Kleidung und sonstigen Aussehne

der über den Weg gehenden Personen einen Schluß

zu ziehen, ob die Gefahr des Überfahrens mit der

Gefahr der Verzogerung in einem rücksichtswürdige
Verhältniße stehe.

Diese Erinnerung wird eignes durch den Druck
bekannt gemacht, da die an dem Strassenenken

aufgestellten Polizeinwachen, sich eben jetzt lediglich

mit der Verhinderung des Ligarrurauchens zu

beschäftigen haben und daher auf Nebendinge, dergleiche
die Fahrordnung ist, kein Acht haben können.
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